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Das Einbekenntnis des Einkommens bines
fründeninhabers behufs Bemeſſung der Perſonal⸗

Einkommenſteuer.
(Geſetz vom 26 ctober

Von Prälat A. Pinzg n Linz
I Jahre 1898 tritt die Perſonal⸗Einkommenſteuer In Kraft und

wird, wenn dieſes Heft In die ande der ＋

V

eſer kommt, der Finanz
landes⸗Behörde bereits die Friſt für die Einbringung des Einkommen-Bekennt⸗
niſſes verlautbart worden ſein. Das Bekenntnis ann entweder ſchriftlich
nach Formular oder protokollariſch bei der zuſtändigen Steuerbehörde,
wo auch die Formularien unentgeltlich zu bekommen ſind, eingebracht werden.
on der allgemeinen Bekenntnispflicht ſind nach 204 jene befreit,
deren ſteuerpflichtiges Einkommen 1000 nicht überſchreitet, außer eS
ergeht eine beſondere Aufforderung der Steuerbehörde ſie Doch
ſcheinen auch teſe berechtiget, ein ſolches Bekenntnis vorzulegen, wenn ſie
zum eiſpie im weiſe ſind, ob ihr Einkommen wirklich nicht 1000
überſchreitet, oder enn ſie un die Einſchätzungs⸗-Commiſſion gelangen wollen.
Befreit von der Einkommenſteuer ſelbſt ſind nur jene, deren Einkommen
die Summe von 600 nicht überſteigt.

Dies vorausgeſetzt, werden alſo über die allgemeine Aufforderung
nUur jene Pfründeninhaber zur Vorlage des Einbekenntniſſes gehalten ſein,
deren Beneficial⸗Einkommen 1000 überſteigt oder deren Congrua zwar
nur 1355 oder 800 beträgt, deren Einkommen aber mit ihrem Privat⸗
ermögen über 1000 fl. hinausgeht. Jene, welche die gewöhnliche Congrua
von oder 800 haben und auch kein Privatvermögen beſitzen, werden
eine beſondere Aufforderung Ar Vorlage des Bekenntniſſes ahwarten. Die
Kapläne, deren Congrua nur 350 oder 400 beträgt und deren
Naturalverpflegung zumei das Currentſtipendium, alſo Ulit inem
ſehr niedrigen Betrage geſchieht, werden b⁰ faum über 600 hinaus⸗
kommen, inſoferne ſie nicht Honorar für den katechetiſchen Unterricht oder
ſonſtige ändige Einkünfte oder aus Privatvermögen haben. Die ſo
genannte leine0 ehört wohl er zu jenen außerordentlichen Einnahmen
oder Schenkungen, die nach alinea 2 8 159 nicht ſteuerpflichtig ſind

Was iſt nun zu fatieren?
Grundertrag; dieſer iſt keineswegs immer nach dem Cataſtral

—

reinertrag anzuſetzen, ondern nach dem factiſchen, der höher (insbeſondere
bei Verpachtungen) oder niederer bei Unglücksfällen) ſein kann. Im ahre
1898 ſoll der Durchſchnittsertrag von 1896 und 1897 fatiert werden,
ſpäter ern ſolcher von drei Jahren.

Zur Ermittlung des Reinertrages werden nach Artike der Voll
zugs⸗Vorſchrift den Einnahmen:

erzielter Preis f  ir alle gegen Barzahlung oder auf Credit geäußerten
Erzeugniſſe Aus allen Wirtſchaftszweigen, der Geldwert aller Er
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zeugniſſe, welche zur Beſtreitung de Haushaltes de  O Pfarrers, der
Cooperatoren und des nicht für die Wirtſchaft gehaltenen Dienſtbotenverwendet werden, die Ausgaben 2  2 zu halten ſein, als

A die Erhaltung der Wirtſchaftsgebäude, der verſchiedenen Anlagen von
Teichen, Zäunen, Brücken, Wege, Brunnen, Waſſerleitungen, die
Erhaltung des ebenden und todten Wirtſchafts⸗Inventars, die Ver
ſicherungsbeträge, Heizung und Beleuchtung, Pflanzen, Futter,Dungmittel, Rohſtoffe, Löhne und ſonſtige Emolumente für die Dienſt⸗

—boten, Grund— und Gebäudeſteuer ſammt Zuſchlägen aller Art,Beiträge zu Krankencaſſen.

Bei Verpachtungen ſind Pachtzins die dem Verpächter ver:  —  —
bliebenen Laſten (Steuern), die Nachläſſe infolge Elementarſchäden abzuziehen.(Art 17 der V. ⸗V Es ſteht dem Steuerpflichtigen frei, ſeinen Grund  E  —
ertrag lediglich ſummariſch einzubekennen und nicht detailliert (Art. 14anzugeben. Seine Angabe wird jedo der Controle der Schätzungs⸗Commiſſionunterworfen ſein. (Art V  V.) Es ird alſo gut ſein, ſich in inſichtder Wirtſchaft genaue Aufſchreibungen zu machen, den zwei⸗ oder drei
jährigen Durchſchnitt darſtellen Ind eventuell ſeine Angabe bei der om:  2
miſſion vertreten zu können.

2 Einkommen aus Gehäuden (im Formnlare A Sub auf⸗geführt). Da die Pfarrhöfe zu den nicht vermieteten Gehäuden gehören, ſogilt hier Artikel 19, 2 der Vollzugs⸗Vorſchrift, er lautet: „Die fürZwecke des Unterrichtes, der Erziehung, der Wohlthätigkeit und der öffent  2en Verwaltung beſtimmten, nicht vermieteten oder un anderer elſeentgeltlich überlaſſenen Gehäude werden, inſoweit ſie wegen ihrer Widmung
von der Gebäudeſteuer befreit ſind, hei Feſtſtellung des ſteuerpflichtigenEinkommens außer Betracht gelaſſen, das heißt wird weder Eln Ein⸗
kommen Qus dieſen Gehäuden den Einnahmen zugerechnet, noch ilden die
für teſe Gebäude verwendeten Auslagen eine Ausgabspoſt“. Nun ſind die
Pfarrhöfe von der Gebäudeſteuer befreit, mithin iſt kein ſteuerpflichtigesEinkommen Qaus denſelben zu fatieren; eS ſei denn, daſs ern El der.
elben vermietet iſt Beim Mietzins können In zug gebracht werden die
wirklichen Usgaben für Herhaltung der Wohnung, eln angemeſſener Percent⸗ſatz für Abnützung des Gebäudes, die entfallenden Hauszins⸗Steuern ſammtZuſchlägen, die Verſicherungsquote.

Der Punkt des Formulars A., welcher von ſelbſtändigen Unter  2  —
nehmungen und Beſchäftigungen handelt, ntfällt wohl für die Pfründen⸗inhaber, CS ſei enn, daſs ſie aus ſchriftſtelleriſcher Thätigkeit ein Ein  —
kommen eziehen.

aQu Dienſt⸗ und Lohnbezügen (B. des Formulars).Das Geſetz unterſcheidet wiſchen ſtehenden und veränderlichen Bezügen. I.“ :.íIꝓẽÉì*ͤ.. . R T T T.
Zu erſteren gehören nach 167 die Renten, Remunerationen, Congrua⸗
ergänzungen, Beiträge aus dem Staatsſchatze, öffentlichen Fonden oder
von der Gemeinde, Naturalbezüge, Dotationen aus dem Kirchenvermögen,Stiftungsbezüge, mithin alle Im vorhinein feſtgeſetzten Bezüge In eld und
Naturalien.
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leſe 9 ezüge in der Regel nach dem im letztvergangenen ahre
thatſächli erzielten Ausmaße zu veranſchlagen.

Zu den veränderlichen Bezügen gehören nach Art alle
Zuwendungen, welche den Steuerpflichtigen mit Rückſicht auf ihre Stellung
—00 ritten Perſonen zufließen, mögen ieſe Zuwendungen auch den Cha
rakter von freiwilligen Widmungen oder Geſchenken aben, insbeſondere

das Einkommen der Geiſtlichen aus Stolgebüren und Meſs⸗
ſtipendien ruckſi welcher edoch auch die Beſtimmungen der

202— Abſ 2, und — 206 zu beachten ſind und aus anderen, den
Geiſtlichen urt ückſicht auf ihr m zufließenden Gaben wW

Bevor Dir dieſen ſchwierigen Punkt des Näheren erörtern, müſſen
Dir zuerſt den Abß D des 102 anführen, welcher lautet: „Geiſtliche,
we im enuſſe einer Congruaergänzung ſtehen, haben die Stolgebüren
und jene Meſsſtipendien, velche im 4  une  HV des —2 des Geſetzes Hom
19 April 18 bei Bemeſſung der Congruaergänzungen zur Anrechnung
gelangen, lediglich mit demjenigen Betrage einzubekennen, mit welchem ſie
In dem letzten der politiſchen Landesſtelle geprüften und eventuell I
richtigten Einbekenntniſſe zur Congruaergänzung un Anrechnung gebracht
wurden. Etwaige anderweitige Einnahmen aus errichteten Meſsſtipendien
ſind nach ihrem thatſächlichen Ertrage einzubekennen.“

206, welcher von der Prüfung der Faſſionen durch die Steuer⸗
ehörden handelt, ſagt Im Ab „Soferne 8 ſich die Einſchätzung
der Einkünfte Geiſtlicher aus Dienſtbezügen handelt, iſt lediglich das Gut
achten der politiſchen Landesbehörde IM Einvernehmen mit der vorgeſetzten
kirchlichen ehörde n Anſpruch zu nehmen; die Iim 20

＋, Abſ. 0e·
zeichneten Bezüge In mit demſelben Betrage anzunehmen, mit welchem
ſie zur Congrugergänzung In Anrechnung gebracht wurden.“

Nach dieſen heiden Paragraphen macht das Geſetz einen Unterſchied
zwiſchen Pfründenbeſitzern mit Congruagergänzung und ohne eine ſolche
Die erſteren haben die beſondere Begünſtigung, daſs nuur die In der
Pfründenfaſſion angeſetzten Stolabezüge und die geſammten Stiftungsbezüge

owohl die Iun der aſſion enthaltenen, als die anderen „errichteten
Meſsſtipendien“, inter denen offenbar RMur die Gebüren der errichteten
Stiftungen zu erſtehen ind) als Einkommen gelten. Be ſtrenger Inter  2
pretation dieſes Paragraphen kann von Currentſtipendien keine (de ſein,
wei teſe eben überhaupt nicht benannt ſind, noch auch als „errichtete“
Meſsſtipendien bezeichnet werden können.

Bei hinreichend dotierten fründen ohne Congruaergänzung gelten
die allgemeinen Beſtimmungen; die Steuerbehörden weiſen diesbezüglich auf
zwei Beſtimmungen der Vollzugs⸗Verordnung hin, nämlich Art. 4,
welcher autet: Einnahmen Aus Schenkungen und anderen unentgeltlichen
Zuwendungen in nicht ganz allgemein der Zurechnung Einkommen
ausgeſchloſſen, venn dieſelben außerordentliche Einnahmen Qus ſolchen Wuellen
ſind Wo ſich dagegen Einnahmen mit mehr oder weniger egel⸗
mäßigkeit wiederholen, ſind ſie dem Einkommen zuzurechnen; dahin ehören
inter anderem die Geſchenke, E Geiſtliche aus Anlaſs ihrer Ausführung
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erhalten „Artikel elle haben WPir hon oben erwähnt Us dieſen
Beſtimmungen ſchließen die Steuerbehörden, daſs die fac Stola u⸗
bekennen ſei und auch die Currentſtipendien, denn S ſind Geſchenke, welche
ſich mit mehr oder minder Regelmäßigkeit wiederholen und welche Geiſtliche
Qus Anlaſs ihrer Amtsführung erhalten und laſſen für Fälle, namentlick
bei Stipendien die Beſtimmungen Al 8 159 und Artikel 27
letzte Alineas nicht gelten teſe lauten „Außerordentliche Einnahmen aus

Er  aften, Lebensverſicherungen, Schenkungen und ähnlich Een unentgeltlichen
Zuwendungen elten nicht als teuerpflichtiges Einkommen“ und Artike 27
„Unterſtützungen oder andere Zuwendungen, deren Entrichtung überhaupt oder
deren Betrag on dem freien Willen des Gebers abhängt ſind auch venn
ſie ſich zeitweiſe jedoch nicht regelmäßig wiederholen, dem Einkommen
nicht zuzurechnen

Zu die en außerordentlichen Einnahmen und zeitweiſen Unterſtützungen
i wohl die leine Stola und die freiwilligen Sammlungen zu rechnen die
daher dem andern Einkommen ni beizuzählen ſind Bei den ſonſtigen Stola
bezügen glauben daſs ſie Iu derſelben eiſe, wie ſ[Ur die Pfründenfaſſion,
zu fatieren In giefür Pricht namentlich der oben angeführte 8 206 Abſatz
wonach für die Einſchätzung von derlei Einkünften da Gutachten der poli
tiſchen Landesſtelle IuI Einvernehmen mit dem biſchöflichen Ordinariate zu
pflegen iſt Dieſes Einvernehmen geſchah aber, und geſchieht auf Grundlage
der für die Faſſionslegung beſtehenden Miniſterial⸗Verordnung, welche nur
die oſefiniſche Stolataxe kennt udem kann auch auf die Beſtimmung ſUr
Pfründeninhaber mit Congruaergänzung 6el analogiam hingewieſen werden
Wäre dies nicht der Fall dann waren ene ſelbſtändigen Seelſorger, die
ihre Congrua aus Uellen haben entſchieden er geſtellt Die
Me Sſtipendien werden wenigſtens bei uns Ni dem von der Steuer-⸗
behörde oben angegebenen Grunde zu fatieren ſein Die Summe ird gering
ſein denn wenn der betreffende Herr Pfarrer alle geſtifteten Gottesdienſte,
dann die Meſſen PTO populo uſchlag bringt werden wohl venige Tage
für Currentmeſſen übrig eiben; jene aber, welche die Cooperatoren Per⸗
ſolvieren, kommen hier außer Berechnung. aber EIn Pfarrer ängere
Zeit ran ſein und nicht celehrieren können, E Ird der Entgang über
erfolgte Anzeige zug gebracht.

Punkt des Formulares enthält das Einkommen aus dem Privat⸗
N, nämlich die Zinſen Aus Werteffecten, Vitalitien und dergleichen
die Angabe iſt ſummariſch

Punkt aus anderweitigen Einkommen Hiefür würde da
ſogenannte Decanats⸗Pauſchale bei Decanats-—Pfarren gehören.

a8 Formulare enthält ſchließlich die Abzugspoſten, nämlich die
Steuern, Beiträge zu Krankencaſſen, Verſicherungsprämien, Paſſivzinſen,
Annuitäten, dauernde Laſten und Dotationen andere. Aus dem Ver
gleiche übergibt ſich dann das ſteuerpflichtige Geſammteinkommen

RIl Perſonal Einkommenſteuer iſt ſtufenweiſe und wurde dieſelbe e⸗
ret Q vierten Hefte der Quartalſchrift 1897 Seite 845 angegeben Sie
beträgt bei 700 fl kr., bei 800 bei 1000 fl
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hei 2000 f. ſt, bet 000 55 fle, bei 4000 fl., be
—5000 f. 114 fl., bei 6000 146 uInd kommt hievon weder eine
Landes noch Gemeindeumlage entrichten.

Schließlich noch einige Bemerkungen:
Wer das ihm obliegende Bekenntnis zur Perſonal-Einkommenſteuer

in der vorgeſchriebenen Fri nicht erbringt, muſs gewärtigen, daſs EL wegen
Steuerverheimlichung In Unterſuchung und mit CM zwei bis echs⸗
en Betrage der verkürzten Steuer E werde.

Was die Beſchwerden oder Berufungen anbelangt, ſo enthält der
Zahlungsauftrag auch die Amtsſtelle, bei der die Beſchwerde anzubringen iſt

mM zu verhindern, daſs die Privat⸗ und ſonſtigen Vermögens⸗Ver⸗
hältniſſe des Fatenten bekannt werden, enthält der 8§ 24  * des Geſetzes eine
ſcharfe Beſtimmung. Wer nämlich, ſeien 75 Beamte oder ſonſtige Functionäre
bei den Commiſſionen, den Inhalt einer Erklärung oder eines Bekennt—
niſſes offenbart, wird zu einer Arreſtſtrafe bis zu drei Monaten oder eld
trafe bis zu 1000 beſtraft.

Dies das Weſentliche, vas einem Pfründeninhaber zur Fatierung
de  D Einkommens nöthig iſt; CS empfiehlt ſich, dem Bekenntnis E
ein uplicat zu machen, amit eS als Grundlage für das nächſte Ein
bekenntnis ienen kann. Anfänglich wird die Bemeſſung ielfach von der
Auffaſſung der Localſteuerbehörde abhängen, bis ſich die Sache allmählig
klärt und bis Urch den Verwaltungsgerichtshof bei zweifelhaften en end
giltige Entſcheidungen getroffen werden. Die Quartalſchrift wird nicht
ermangeln, die wichtigſten Entſcheidungen und Erläſſe, inſoferne ſie auf
die Beſteuerung des Einkommens der Geiſtlichen Bezug aben, Ur Kenntnis
der eſer 3u bringen.

Yiterariſcher Anzeiger.
(Unter dieſer Rubrik bringen wir, ſolange der Raummangel andauert, Werke

kleineren Umfanges oder wiederholte Auflagen größerer erke zur Anzeige.)
General⸗Regiſter oder Inhalts-Verzeichnis ſämmtlicher W  ahrgäng
theol.⸗prakt. Quartalſchrift von reis 2.— 1 e der
Manchen unſeren verehrten Leſern cheint S noch nicht ekannt ſein,
daſs unſere Zeitſchri ein Materialien-Verzeichnis ereits beſitzt Wir
machen darum auf dasſelbe aufmerkſam Es kann von der Redaction und
durch den Buchhandel immer noch bezogen werden, da noch Vorrath vor
handen iſt In nicht gau ferner Zeit wird auch ein Nachtrag Über die ſeit
1892 erſchienenen Jahrgänge veranſtaltet werden.
Fortſchrittlicher „Katholieismus“ oder katholiſcher Fortſchritt? Bei
träge zZur Würdigung der Broſchüre des Profeſſors Dr Schell Würzburg:
„Der Katholicismus als Princip des Fortſchritts.“ bu Dir Hö ler
Domcapitular un Limburg III Auflage. Trier, ruck und Verlag der
Paulinus⸗Druckerei.

äC⁊-?—„ :e⏑L Die heilige acht Weihnachtsſpiel m zwei Acten. Für ädchen  Ulen
und Vereine. Von Dr En Limburg Vereinsdruckerei.
(Theater⸗Bibliothek: än  en. Dürfte ehr gelegen kommen
Orae Diurnae Breviarii omani decreto Sacrosaneti Concilii
Tridentini, restituti, Pii Ont. Max jussu editi, Olementis VIII.,
Urbani I11 Et onis IIIL aucetoritate recogniti. Editio quinta pOSt


